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Abstract 

The article presents an attempt to show the specific features of the German legal language in 
the chosen official reports from the town chancellery Sibiu of the 16th century, on the area of 
German settlement in the East. The aim of the exploration is to answer the question whether 
the examined reports constitute the pattern of the official report as a text type. The author 
focuses on the graphemic and lexical levels of the report. The background for such defined 
research area is the outlining of structure and function of the reports. 
Keywords: text type, town chancellery, official report, history of language, Sibiu. 

Abstrakt 

Der Beitrag ist als Versuch einer textlinguistischen Analyse der Protokolle im Hermannstäd-
ter Protokollbuch aus dem 16. Jh. konzipiert. Er verfolgt das Ziel, die Frage zu beantworten, 
ob die explorierten Eintragungen im Protokollregister als Schema eines Vermerks im Proto-
kollbuch und somit als Texttyp solch eines Eintrags angesehen werden dürfen. Der Autor fo-
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kussiert seine Aufmerksamkeit ebenfalls auf die Struktur sowie die charakteristischen gra-
phematischen und lexikalischen Merkmale eines solchen Vermerks. Der Hintergrund des so 
umrissenen Untersuchungsgebietes ist wiederum die Skizze der Struktur und der Funktion 
eines Protokollbuches und dessen Eintragungen.  
Schlüsselwörter: Textsorte, Stadtkanzlei, Protokoll, Sprachgeschichte, Hermannstadt (Sibiu). 

1 Einleitendes, Zielsetzung und Abriss  

des Forschungsstandes 

Der vorliegende Beitrag wurde als interdisziplinärer, makrostrukturel-
ler Versuch einer Untersuchung des Textes von auf Deutsch verfassten Pro-
tokollen konzipiert, die in den Jahren 1552–1565 mit verschiedenen Händen 
ins Hermannstädter Protokollbuch eingeschrieben wurden. Die Analyse 
selbst ist an der Nahtstelle der in den 1960er in der BRD entstandenen Text-
linguistik und der ein stark komplexes Wesen aufzeigenden Kodikologie zu 
verorten. Die Inspiration für solch eine Erforschung sind die früheren Er-
mittlungen und Leistungen der Forscher, deren Wissenschaftsinteressen ge-
rade um historische Textsorten1 kreisten, unter denen generell literarische 
und religiöse Textsorten sowie historiographische, fachliche oder juristische 
Gebrauchstextsorten zu unterscheiden sind. Ausgegangen wird dabei von 

                                                 
1  Der Begriff Text wurde eigentlich bis heute nicht eindeutig definiert (Wilkoń 7; Grucza,  

Lingwistyka tekstu – jej przedmiot i cele cząstkowe badań 98; Rzeszutko-Iwan 57). Eine der 
vielen möglichen Begriffsbestimmungen schlägt Bußmann (776) vor: „[…] sprachliche Äu-
ßerungsform einer kommunikativen Handlung, die im einzelnen bestimmt ist (a) nach den 
pragmatischen, «textexternen» Kriterien einer kommunikativen Intention, die situations-
spezifisch ist und auf eine entsprechende Hörererwartung trifft […], und (b) nach den 
sprachlichen «textinternen» Merkmalen einer konsistenten, in der Regel wort- und satz-
übergreifenden Struktur. […] Die textinternen und textexternen Faktoren begründen zu-
sammen die Textualität einer abstrakten Einheit «Text» […], die den konkreten Texten der 
Parole […] den «Vorkommen», konstitutiv zugrundeliegt.“ (In den Zitaten wird an jeder 
Stelle die originale Rechtschreibung beibehalten). 

Erst auf der Basis der oben angeführten Definition des Textes wird es möglich, den Text 
durch die Linse der Kommunikation und der Pragmatik zu betrachten, im Lichte deren er 
als thematisch und/oder funktionell kohärente und komplexe Struktur zu sein scheint 
(Göpferich 56–57). Damit steht auch die Feststellung von Czachur (Miejsce lingwistyki tek-
stu w kanonie przedmiotów uniwersyteckich w kształceniu filologicznym w Polsce i w Niem-
czech 298) in Einklang, der behauptet, dass die Textlinguistik den Text in einem gesell-
schaftlichen und kulturellen Kontext lokalisiert, wobei die kognitivistischen und kommu-
nikativistischen Paradigmen der Textanalyse keinesfalls vermieden werden dürfen.  

Einen interessanten Standpunkt vertritt ebenfalls Kapuścińska (122), die in einem ihrer 
Beiträge mit Recht konstatiert, dass es den Wissenschaftlern äußert schwer fällt, eine ak-
zeptable Definition zu formulieren. Den Grund dieses Standes der Tatsachen erkennt sie 
wiederum in der ständig vorangehenden Entwicklung der Textlinguistik, innerhalb deren 
die immer wieder entstehenden Konzepte zur Atomisierung des Begriffs beitrugen. 
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den handschriftlichen oder den möglichst früh gedruckten, hinsichtlich ihrer 
außersprachlichen Funktion oft extrem heterogenen Materialien (Wiktoro-
wicz 2009, S. 265–266), um den Einblick in die Struktur und den Inhalt der 
einzelnen Texte zu gewinnen und sie zu beschreiben sowie zu klassifizieren 
und schließlich anhand dessen ein abstraktes Konstrukt eines konkreten 
Textes (Textems) auszuarbeiten.  

An dieser Stelle sei zu bemerken, dass die Aufzeichnungen im hier ana-
lysierten Stadtbuch textlinguistisch unter dem kommunikativ-pragmati-
schen Aspekt untersucht werden, was zur Antwort auf die Frage nach dem 
Ziel des Textes führt, der in einer konkreten Situation realisiert wird oder 
potentiell realisiert werden kann (Brinker 14–15; Schwarz-Friesel und 
Consten 18; Feret, Wiedza o języku w pytaniach i odpowiedziach 104)2. Dies 
rührt wiederum davon her, dass die Texte gewöhnlich – wenn auch nicht im-
mer – in konkreten Kommunikationssituationen produziert und rezipiert 
werden, was die Feststellung zulässt, dass der pragmatische Aspekt aus-
schlaggebend ist, d. h.  

[…] die kommunikative Aufgabe des Textes im Rahmen einer konkreten sozialen In-
teraktion. Mit Hilfe von Texten ist es möglich, menschliche Tätigkeiten zu koordinie-
ren, Handlungen und Tätigkeiten aller Art vorzubereiten und durchzuführen, Erfah-
rungen und Einstellungen zu vermitteln, soziales Verhalten zu steuern und nicht zu-
letzt zur begrifflichen Verallgemeinerung der Wirklichkeit beizutragen, d. h. geistige 
Prozesse wahrnehmbar, verfügbar und für andere fassbar zu machen (Heinemann 
136–137). 

Solch eine Betrachtungsweise lässt zu dem Schluss kommen, dass die 
Texte tatsächlich als Sprachkommunikationsgrundeinheiten sowie als 
Werkzeug eines Sprachhandelns funktionieren, mittels deren die Kommuni-
kationspartner in den komplexen Gesellschaftsinteraktionen nicht nur die 
sich vorgenommenen Ziele anstreben, sondern diese auch final erreichen. 
Somit soll der Text immer als etwas Dynamisches angesehen werden,  

[…] d. h. als komplexe kommunikative Sprachhandlung (unabhängig von seiner ma-
teriellen Äußerungsform und Darbietung) aufgefasst, die durch funktional inte-
grierte Äußerungskomplexe nach einem prototypischen Konzeptualisierungs- und 
Kompositionsmuster realisiert wird und die sich durch bestimmte illokutive Indika-
toren charakterisiert, die die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Handlungstyp sig-
nalisieren, mit welchem der Sprecher/Schreiber sein intendiertes kommunikatives 
Ziel situationsadäquat (im weitesten Sinne) erreichen will (Żmudzki 235).  

Dies konveniert wiederum mit der Theorie von Pike (1912–2000) (26), 
der das Sprachhandeln – d. h. Produktion und Rezeption von Texten – als 
menschliches Verhalten definiert. Hierbei handelt es sich nämlich darum, 
dass die Sprache solch eine Dimension des menschlichen Handelns ist, die 

                                                 
2  Mehr dazu: Mazur (81); Labocha (50); Rzeszutko-Iwan (58); Wiktorowicz („Niemiecko-

języczne badania nad historycznymi gatunkami tekstu” 265); Topbaş und Yilmaz (402). 
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vom menschlichen nonverbalen Verhalten keinesfalls abgetrennt werden 
darf. Die Sprache ist also immer im Kontext der menschlichen Relationen zu 
betrachten, weil sowohl das verbale als auch das nonverbale Handeln ge-
meinsam ein Ganzes bilden und nur in einem solchen Licht analysiert wer-
den sollen. 

Was das Endziel der Textlinguistik anbetrifft, so – in Anlehnung an Fest-
stellung von Grucza (Lingwistyka tekstu – jej przedmiot i cele cząstkowe ba-
dań 100–102) – geht es ja nicht nur um eine bloße Analyse, Beschreibung 
oder Explikation konkreter Texte als konkrete Ausdrucksfolgen. Im Vorder-
grund steht vielmehr die Rekonstruktion mentaler Strukturen und Regeln, 
aufgrund deren die Menschen einerseits die Texte als bedeutende Aus-
drucksfolgen bilden, andererseits die konkreten Texte sowie die Regeln ih-
res praktischen (kommunikativen) Gebrauchs verstehen. Unter Berufung 
auf die Sapir-Whorf-Hypothese soll die Textlinguistik in erster Linie mit der 
Rekonstruktion der Textualität konkreter Texte und/oder Textsorten anfan-
gen und nicht mit der Rekonstruktion der Textualität im Allgemeinen. Den 
Ausgangspunkt der textlinguistischen Erforschungen sollen somit die kon-
kreten Sprecher-Hörer bzw. Schreiber-Leser und die mit ihnen verbunde-
nen, konkreten Texte bilden.  

Erst dann, wenn die Frage ausreichend beantwortet wird – oder wenn es mindestens 
angenommen wird, dass es bereits bekannt ist –, was ein Text ist und was er nicht 
ist, kann man sich an die Klassifizierung der Sammlung von Artefakten machen, die 
als Text angesehen wurden (Kaczmarkowski 118). 

 Bezugnehmend auf die obigen Überlegungen zur Definition und zum 
Wesen des Textes sowie zum Untersuchungsgegenstand der Textlinguistik 
wird schließlich der Versuch möglich, das Protokoll im Hermannstädter Pro-
tokollbuch aus dem 16. Jh. als Fachtextsorte3 anzusehen. Die Textsorte wird 
hingegen als sprachliches und soziales Handeln interpretiert, dank dem sein 
Rezipient über das Vorkommnis einer bestimmten Tatsache informiert wird. 
Es sei hinzuzufügen, dass die konkreten Eintragungen die Reflexe und Rea-
lisierungen einer gewissen Matrize sind. Sie wird wiederum als abstraktes 
Muster (Textem) verstanden, das mindestens das Minimum an relevanten, 
es gerade als Text dieser Sorte konstituierenden Merkmalen enthält. Sich auf 
Mazur (73–74) oder Pałuszyńska (160) berufend, sei jedoch anzumerken, 
dass die konkreten Texte manchmal von ihrem Muster abgehen können, 
wodurch dieses Muster dann zum Bezugspunkt und zur Quelle eventueller 
Kontraste für die unkonventionellen Realisierungen wird.  

                                                 
3  Die Definition der Textsorte ist auch nicht homogen und kann unterschiedliche Schwerge-

wichte in sich enthalten: das kommunikativ-funktionelle Brinkers (120–126), das kommu-
nikativ-pragmatische Heinemanns (114–115), das kognitive Assmanns (9–19) und Zieg-
lers (55) oder das operationalistische von de Beaugrande und Dressler. 
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Eine umfangreiche Fachliteratur sowie umfassende, sowohl theoretische 
als auch empirische textlinguistisch fundierte Studien begünstigen die Ent-
stehung der Publikationen, in denen die Ergebnisse der Exploration ver-
schiedener Texte mit unterschiedlichster Thematik4 dargeboten werden. 
Ihre sich mit den historischen Textsorten befassenden Autoren versuchen, 
bestimmte Textsorten anhand der zu analysierenden Manuskripte bzw. der 
möglichst früh entstandenen Druckschriften zu analysieren und zu beschrei-
ben. (Wiktorowicz, „Niemieckojęzyczne badania nad historycznymi gatun-
kami tekstu” 265–266). 

Bei der Behandlung der oben skizzierten Frage wäre auch erwähnens-
wert, dass der Text der analysierten Protokolle textlinguistisch noch nicht 
untersucht wurde. Bei der Berücksichtigung der Regeln der das Fehlen eines 
präkonzeptualisierten Wissens vorsehenden, datengestützten Theoriebil-
dung (engl. Grounded Theory) lässt sich eine allgemeine Kategorie – hier die 
Textsorte: PROTOKOLL im Stadtbuch – abstrahieren, um die in Schrift fest-

                                                 
4  Darunter erwähnt man u. a. Stadtbücher (und darin Testamente, Schuldbriefe, Satzungen), 

Kirchenbücher (z. B. Taufregister), Kräuter- und Hauswirtschaftsbücher (und darin enzyk-
lopädische Einträge, Ratschläge oder Kochrezepte) oder mit dem religiösen Leben zusam-
menhängende Texte (z. B. Diatessaron, Gebet, Vermerke in den Kirchenbüchern), u. a. 
Spáčilová, Simmler, Waligóra, Czachur (Textmuster im Wandel. Ein Beitrag zur textlinguis-
tischen Erforschung der Vereinssatzungen im 19. Jahrhundert und „Die Analyse der Vereins-
satzungen des 19. Jahrhunderts vor dem Hintergrund der pragmatisch und kognitiv orien-
tierten Sprachgeschichte“), Wiktorowicz („Niemieckojęzyczne badania nad historycznymi 
gatunkami tekstu” und „Zur Entstehung und zu den konstitutiven Merkmalen der Texts-
orte Gebet“), Czachur und Zimmer, Owsiński („Adnotacja w parafialnym Liber Natorum 
(1864–1869) jako rodzaj tekstu. Studium tekstologiczno-kodykologiczne” und „Adnotacja 
w rosyjskim Liber Copulatorum (1868–1882) jako rodzaj tekstu w świetle analizy teksto-
logiczno-kodykologicznej”), Owsiński und Mordań, Owsiński und Paluch. Selbstverständ-
lich werden heute auch die Resultate der parallel verlaufenden, dynamischen Untersu-
chungen der literarischen Texte sowie der gegenwärtigen Fachtexte aus den Bereichen der 
Medizin oder der Jura publiziert, u. a. Bilut („Der literarische Text in funktional-kommuni-
kativer Sicht“, „Zu ausgewählten Fragen der linguistischen Textbeschreibung“ und „Zur 
Textkomposition in der deutschsprachigen Kurzprosa bei Brecht, Kafka, Kunert und Pol-
gar“), Berdychowska („Gemeinsames und differentes. Häufigkeit und Exklusivität in den 
Fachsprachen“, „Die funktionale Satzperspektive und Textablauf in deutschen medizini-
schen Zeitschriftenaufsätzen“, „Sprachliche und kulturelle Aspekte der (internationalen) 
Produktvermarktung in einem Reformland“), Iluk, Weigt, Grucza („Badania z zakresu tek-
stu specjalistycznego w Polsce”, Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycz-
nego und „Zu den Forschungsgegenständen und den Forschungszielen der Fachtextlingu-
istik“). Außerdem verfügen die polnische und deutsche Textlinguistik über ziemlich zahl-
reiche Arbeiten auf den Feldern der Interkulturalität, Übersetzungsforschung und Genolo-
gie sowie über die Ergebnisse der Untersuchungen zu einzelnen Textsorten, u. a. zu Han-
delsbriefen, Witzen, Radiotexten, Filmtiteln, Graffitis, Todesanzeigen, Gebeten, Packungs-
beilagen, Kochrezepten, Wettervorhersagen, Bedienungsanweisungen, Heiratsanzeigen o-
der verschiedenen minimalen Texten, u. a. Smykała, Feret („Zur Auffassung von Filmtiteln 
als Kurztexte“), Czachur („Teksty minimalne jako przedmiot badań genologicznych”). 
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gehaltenen, sozialen Prozesse und Phänomene erblicken zu können, deren 
Reflexe eben eine Eintragung im Stadtbuch ist. Solch einer Gedankengang 
knüpft dann an die Feststellung von Wiktorowicz („Die graphematisch-pho-
nologische Analyse der deutschen Sprache in der Krakauer Kanzleisprache 
im 14. Jahrhundert“ 155) an, der die relativ einheitlichen, sich infolge eines 
einheitlichen Typs sozialer Handlungen entwickelnden Textsorten als Voll-
zug bestimmter Typen sozialer Handlungen versteht. 

2 Historische Einbettung und Untersuchungskorpus 

Die Forschungsbasis bilden 50 auf Deutsch verfasste Protokolle aus der 
zweiten Hälfte des 16. Jh., die aus der Stadtkanzlei sowie aus der Sächsischen 
Nationsuniversität in Hermannstadt (rum. Sibiu) stammen5. Alle analysier-
ten Aufzeichnungen sind im ersten, 1522 angelegten, von außen in Leder be-
deckten Stadtbuch enthalten, dessen 231 schwere Papierblätter mit schwar-
zer Tinte beschrieben sind. Die der Analyse unterliegenden Archivalien 
stammen aus der Feder der in den Jahren 1552–1565 in der Stadtkanzlei tä-
tigen Notare Thomas Bomelius, Johannes Rhyßus und Michael Siglerus6.  

Das erste Stadtbuch von Hermannstadt ist ein historisches Dokument von besonderer 
Bedeutung. Als programmatisches und politisches Instrument par excellence, hatte das 
Stadtbuch den erklärten Zweck, politische Entscheidungen des Stadtrats und der Säch-
sischen Nationsuniversität festzuhalten sowie alle Beschlüsse juristischer oder politi-
scher Art der Nachwelt zu überliefern. […] Die Einträge des Stadtbuchs spiegeln die 
Bemühungen des Magistrats, des Bürgermeisters, der Königs- und Stuhlrichter um 
eine gute Verwaltung und Ordnung der Stadt. […] [Die] meisten Dokumente […] [ste-
hen] in Verbindung mit notariellen Aktivitäten oder mit dem Beurkunden von Verglei-
chen, Verträgen, Testamenten und Erbschaften“ (Pakucs-Willcocks 10–11).  

In Einklang mit den im obigen Zitat umrissenen Zwecken der Anlegung 
des Buches stehen die kodikologischen Feststellungen zur Definition und 
zum Wesen der Stadtbücher, die einer Spezialisierung im Laufe der Zeit, der 
Entwicklung des Stadtkanzleiwesens und dadurch auch der Aufblähung der 
Bürokratie unterlagen, so dass ganze Stadtbücherserien entstanden, die „in-
haltlich […] weiteste Bereiche politisch-administrativer Verwaltung als Spie-
gel menschlicher Lebenswirklichkeit ab[decken]“. (Kretschmar).  

                                                 
5  2016 erschien das von dem Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde und dem Insti-

tut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas edierte Stadtbuch im Druck. 
6  Thomas Bomelius (16. Jh.) – ein siebenbürgisch-sächsischer Notar der Hermannstädter 

Kanzlei in den Jahren 1548–1554; Johannes Rhyßus/Rhyssus (16. Jh.) – ein siebenbür-
gisch-sächsischer Notar der Hermannstädter Stadtkanzlei in den Jahren 1556–1562, der 
die Stadtbucheinträge konsequent auf Deutsch niederschrieb; Michael Siglerus (16. Jh.) – 
ein siebenbürgisch-sächsischer Notar der Hermannstädter Stadtkanzlei in den Jahren 
1563-1565 (Dogaru 510; Pakucs-Willcocks 12; Derzsi 50; Nussbächer 137–141). 
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[…] Amtsbücher sind nicht nur in großer Zahl überliefert […], sondern weisen auch 
eine bemerkenswerte inhaltliche Vielfalt auf. Gerade landesherrliche und städtische 
Herrschaftsträger oder deren Verwalter ließen ganz unterschiedliche Arten buch-
förmigen Schriftguts anlegen. So entstanden in den fürstlichen Gebotsbereichen so-
genannte Landbücher, in denen die domini terrae Besitz und Einkünfte ihrer Herr-
schaften erfassen ließen; ferner stellte man Lehn- sowie Rechnungsbücher her, auf 
deren Blättern entweder die Kosten der Hofhaltung oder die Einnahmen und Ausga-
ben einzelner Amtssprengel verzeichnet wurden; schließlich begann man damit, 
Protokollbücher (zumeist der Landgerichte) zu führen. In den Städten wurden oft-
mals zunächst Mischbücher angelegt, in die man alles eintrug, was der Bürgerschaft 
als Rechts-, Finanz- und Wirtschaftsgemeinschaft wesentlich erschien, sodann Rats-
wahl- oder Ratsprotokollbücher, Bürger-, Acht- und (Ur-)Fehdebücher sowie Rech-
nungsbücher und andere Finanzaufzeichnungen (etwa Steuerlisten oder Schossre-
gister). Typische Amtsbücher der Klöster oder Stifte waren beispielsweise Serviti-
enkalender oder Nekrologe. Schließlich gab es bereits seit dem 13. Jahrhundert auch 
‚private’ Geschäftsbücher, mit deren Hilfe Kaufleute ihren (Fern-) Handel organisier-
ten (Pätzold 13–14). 

Gebildet wird der historische Hintergrund der Präsenz der deutschspra-
chigen Kolonisten auf jenem Gebiet durch die Besiedlung im Rahmen des 
mittelalterlichen Landesausbaus7 (Hampe 16–18, Zhirmunskij 62, Eggers 8; 
Ludat 250–257). Im Laufe der Jahrhunderte wurden davon große Landstri-
che des mittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen Mittel-, Ost- und Südosteu-
ropa betroffen8. Eines der Ergebnisse dieser Deutschtumsverbreitung im Os-
ten waren unzählige Lokationen mittel-, ost- und südosteuropäischer Städte 
nach dem Deutschen Recht, wodurch auch die deutsche Sprache in jene 
Stadtkanzleien hineingeführt wurde. Diesen Stand der Dinge begründen 
ebenfalls die parallelen Entwicklungen in diversen europäischen Städten je-
ner Epoche, wie etwa in Kleinpolen, Preußen oder Schlesien.9  

Die Erklärung für den Gebrauch der deutschen Sprache in der damaligen Hauptstadt 
Polens liegt in der Expansion deutscher Siedler aus verschiedenen deutschen 
Sprachlandschaften östlich von Elbe und Saale. Die omdt. Kolonialmundart, die sich 

                                                 
7  auch: Ostsiedlung, Ostkolonisation. 
8  Mehr dazu: Gabayi.  
9  Mehr dazu: Wiktorowicz („Die deutsche Sprache in Krakau im 16. Jahrhundert“ 101–102; 

„Die graphematisch-phonologische Analyse der deutschen Sprache in der Krakauer Kanz-
leisprache im 14. Jahrhundert“ 11), Kaleta-Wojtasik („Schreibgewohnheiten in der deut-
schen Kanzleisprache Karakus im 16. Jahrhundert“ 23–24); Owsiński („Das Schlesische in 
Krakau: Versuch einer graphematischen Analyse der Krakauer Hutmacherstatuten“ 43–
45, „Versuch einer Sprachanalyse ausgewählter deutscher Willküren (14. Jh.) aus 
Antiquum registrum privilegiorum et statutorum civitatis Cracoviensis“, „Das Deutsche in 
der Krakauer Stadtkanzlei im 15. Jahrhundert im Spiegel der Sprachanalyse ausgewählter 
Willküren“), Moskała und Owsiński; Łopuszańska, Grabarek („Zur Realisierung der stan-
dardsprachlichen vokalischen Neuerungen des Frühneuhochdeutschen im Text der Proto-
kolle des Generallandtags von Preußen Königlichen Anteils (1527–1528)“), Biaduń-
Grabarek („Zur Realisierung der mundartlichen frühneuhochdeutschen Neuerungen im 
Schöffenbuch der Alten Stadt Thorn (1363–1443)“), Firyn, Just, Lasatowicz. 
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allmählich zur Verkehrs- und Geschäftssprache entwickelte, wurde auch in Schlesien 
und darüber hinaus vom deutschen Patriziat und von vielen Handwerkern deutscher 
Abstammung in den Städten Kleinpolens verwendet. Nach Kraków mussten nach der 
Verleihung des Magdeburger Rechts seit Mitte des 13. Jh. zahlreiche Bürger aus 
Schlesien und dem Deutschen Reich eingewandert sein und ihre Sprache fand Ein-
gang in die bis dahin weitgehend lateinischen Aufzeichnungen der Krakauer Stadt-
bücher (Kaleta-Wojtasik, Graphematische Untersuchungen zum Codex Picturatus von 
Balthasar Behem 32). 

3 Struktur und Inhalt des Korpus im Lichte  

der Textlinguistik  

Zweifelsohne funktioniert die Eintragung im Protokollbuch als beweis-
kräftiger Verwaltungsakt der städtischen Behörde, wobei das Protokollbuch 
selbst den Stadtbüchern in engerem Sinne zuzuordnen ist, die mit der frei-
willigen Gerichtsbarkeit, dem Rentenkauf oder vor dem Rat abgelegten 
Schuldbekenntnissen verbunden sind und Einzelrechte der Bürger wahr-
nehmen10. Mithilfe solch eines Aktes vollziehen sich bestimmte rechtlich re-
levante Ereignisse in verschiedenen Dimensionen, denn die Ausfertigung ei-
nes entsprechenden Protokolls erfüllt einige Textfunktionen. In Anlehnung 
an Große (58–69) handelt es sich hier v. a. um eine der unter Berufung auf 
Bühlers (28) Organon-Modell formulierten nicht normativen Funktionen,  
d. h. um den deskriptiven Informationstransfer, der u. a. für Berichte, Nach-
richten und Beschreibungen symptomatisch ist: Der Inhalt des Protokolls 
stellt ein in der außersprachlichen Wirklichkeit zustande kommendes 
Rechtsgeschäft dar. Überdies sind hierbei auch andere Funktionen be-
obachtbar: (1) die semantisch-pragmatische Funktion, weil der Textrezipi-
ent über das konkrete rechtlich gewichtige Ereignis informiert wird, (2) die 
memorative Funktion, weil eine konkrete Information über das konkrete 
rechtlich relevante Ereignis durch das Protokoll gespeichert und an andere 
weitergereicht wird, (3) die Beweisfunktion, die an die bereits erwähnte me-
morative Funktion fest gekoppelt ist und dadurch zum Vorschein kommt, 
dass das Protokoll die Informationen über konkrete Personen sowie über 
den Abschluss konkreter Rechtsgeschäfte aufbewahrt.  

Anders als im Fall eines Testamentes, bei dem der Erblasser als konsti-
tutives Element ist, gibt es im Fall des Protokolls mehrere Elemente, die für 
die Entstehung solch einer Aufzeichnung im Protokollbuch unerlässlich 
sind: Die Einschreibung einer solchen Eintragung ins Librum civitatis wird 
durch zwei conditiones sine quibus non determiniert, die mit den handelnden 

                                                 
10  Mehr dazu: Koppmann (155–195), Frensdorff und Kraut (58–59); Kleeberg (436–480); 

Beyerle (192–198); Brunner (125); Vojtíšek („O studiu městských knih českých“ 390,  
„O studiu městských knih českých“ Výbor rozprav a studií 53). 
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Subjekten (Agens) gleichzusetzen sind: (1) die für die Ausfertigung einer 
Eintragung im Protokollbuch zuständige Person (= Kanzleischreiber) und 
(2) die eine Ausfertigung der Eintragung im Protokollbuch bei der städti-
schen Behörde beantragende/-en Person/-en (≈ Antragsteller). 

Da der Inhalt der Protokolle diverse Sachen anbetrifft, kommen andere 
Faktoren auch hinzu, die von Protokoll zu Protokoll variieren und aus die-
sem Grund als nicht obligatorisch und nicht konstitutiv für die Entstehung 
des Protokolls anzusehen sind. Das Protokoll selbst hängt doch mit einem 
anderen Text (z. B. mit einem Testament oder Teilungsbrief), mit einem Ge-
genstand oder Sachverhalt in der außersprachlichen und außerrechtlichen 
Wirklichkeit (z. B. Feste und Feiertage oder Heerfahrt) oder auch mit einer 
menschlichen Handlung zusammen, infolge deren die Protokolleintragung 
erfolgt (z. B. Klage gegen jemanden oder Antrag auf die Eintragung einer Er-
klärung ins Stadtbuch). Diese Zusammenhänge leiten sich wiederum davon 
ab, dass der Inhalt der einzelnen Protokolle einerseits die Regelungen zum 
streitigen und unstreitigen Erwerb des Eigentums und des Besitzes, ande-
rerseits die Regelungen zur rechtlichen und tatsächlichen Benutzung der Sa-
chen sowie die Regelungen zur Ausübung des Eigentumsrechts und des Be-
sitzes betrifft. Aus diesem Grund könnte auch der Versuch unternommen 
werden, die Subprotokolle innerhalb der Textsorte PROTOKOLL zu unter-
scheiden. Darauf wird jedoch im vorliegenden Beitrag verzichtet, da dies 
über seinen Rahmen hinausgehen würde. 

Der Text jeder Eintragung ist stark formalisiert, so dass er eine klare und 
transparente Struktur besitzt, im Rahmen deren seine einzelnen Bestand-
teile ein gewisses syntaktisches, logisches, kohärentes, akzeptables und in-
formatives Ganzes mit einer in einem Kontext verankerten, kommunikativ-
informativen Aufgabe bilden. Überdies lassen sich bestimmte, während des 
Gebrauchs des Buches entstandene, am Rand der Seiten verfasste Bemer-
kungen und Ergänzungen feststellen, auf die konkrete Protokolle verweisen. 
Jedes Protokoll realisiert ein bestimmtes, konstantes, die unten aufgeliste-
ten, voneinander nicht deutlich abgetrennten Elemente enthaltendes 
Schema, nach dem es – unabhängig von der den Text niederschreibenden 
Hand – strukturiert ist.  

3.1 Datierung  

Während die Angaben zum Tag und Jahr immer in der arabischen Zahl-
schrift erscheinen, wird der Monat an jeder Stelle mit seiner vollen Bezeich-
nung angegeben. Stellenweise wird der Hinweis auf den christlichen Glau-
ben vorgefunden (nach Christi Geburt oder Jahr Christi < lat. anno Domini)11, 
z. B. im 1556 jarr nach Christi geburt, am 14. tag Augusti […]; im jar 1556 am 

                                                 
11  Vgl. z. B. die lateinischen Protokolle vom 24.03.1541 oder vom 20.02.1551. 
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14. tag Augusti […]; im jar Christi 1556 am 16 tag Novembris […]; 1557 am 25 
tag Junii […]; Anno Domini 1557 am 6 tag Augusti […]; 1564 23 die Februarÿ […]. 

Eine gewisse Regelmäßigkeit der Datumsangabe lässt sich mit den ge-
rade zu diesem Zeitpunkt tätigen Notaren erkennen, die ihr Amt so lang be-
kleideten, dass sie imstande waren, ihren ihnen eigenen Usus auszuarbeiten: 
Rhyssus, der als Notar in den Jahren 1556–1562 arbeitete, gab das Datum 
vorwiegend ganz einfach am Anfang jedes Protokolls an12, z. B. 1556. 18 No-
vembris […], 1557 am 17 tag Maÿ […], 1560 am 25 Septembris […], 1561/ Am 
28 tag februarÿ […], 1562 jarr am anderen tag Novembris […]; Siglerus, der 
als Notar in den Jahren 1563-1565 amtierte, fügte nach der Tages- bzw. Mo-
natsangabe die lat. Lexeme die oder/und mensis konsequent hinzu, z. B. 1563 
Septembris 9 die […], 1564 23 die Februarÿ […], 1564, 17 die Novembris Sep-
tembris […], 1565 16 die Februarii […], 1565/ 16 die mensis Maii […]. Das ein-
zige auf Deutsch von Bomelius verfasste Protokoll aus dem Jahr 1552 be-
ginnt wiederum mit der lat., auch das Datum beinhaltende Introduktion: 
Notandum quod 20 die mensis Maii comparuerunt circumspecti […]. Aus dem 
Jahr 1557 stammen auch zwei Protokolle, in denen keine exakte Datumsan-
gabe vorliegt: Im Fall des Ersteren wird die Formulierung angetroffen, die 
sich gerade auf das allgemeine Wissen des Textrezipienten – hier um die An-
zahl der Tage im März – bezieht: 1557 am letzten tag Martÿ […]. Das Letztere 
referiert dagegen auf den kirchlichen Heiligenkalender, in dem die konkre-
ten Feiertage die Termine bilden, mithilfe von denen die Zeit innerhalb des 
Jahres gemessen wird: 1557 am tag Petri und Pauli […]. Bei der Wiederho-
lung desselben Datums gebrauchte Siglerus – wahrscheinlich aus Gründen 
der Zeitersparnis – die lat. Formel: Anno, mense et die quo supra mit dem 
Verweis auf das Datum des vorangehenden Protokolls (17.09.1564), anstatt 
jedes Protokoll mit demselben ganzen Datum noch einmal zu versehen. 

3.2 Introduktion 

In jedem Protokoll wird die Einleitung vorgefunden, in der der Kanz-
leischreiber über die Tatsache informiert, dass etwas eben durch seine Ein-
tragung des Protokolls ins Stadtbuch kundgetan und verewigt wird. Hierbei 
bilden der Kanzleischreiber, die Richter, die Ratsherren und die Bürgermeis-
ter ein Gremium, das die Majestät der Stadtverwaltung verkörpert (Pluralis 
Majestatis)13, z. B. Mir burger meÿster und ratth in der Stadt Hermamstatt 
thun zu kundt und geben hiemit ein euiges gedechtnüs, […] (17.07.1556); Am 

                                                 
12  Einmal – ganz am Anfang seiner Karriere als Notar – erscheint das Datum am Ende seines 

Protokolls aus dem Jahr 1556: […] Dieses zu urkundtt krafft und macht haben mirs hierein 
ins stadbuch lassen einschreiben am 17 tag Julÿ im jar nach Christi geburtt 1556 […]. 

13 Solch eine Einleitung wird nicht in denjenigen vereinzelten Protokollen vorgefunden, die 
beispielsweise die Statuten der Hermannstädter Schröter (8.12.1564) betreffen oder die 
Verordnungen bezüglich der Feiern und Feiertage beinhalten (16.02.1565). 
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28 Augusti thuen mir zukundt hie mit, das […] (28.08.1556); Mir thuen hiemit 
zuwissen, das […] (2.11.1562); Mir thuen hiemitt zukundt und zu wissen, das 
an bemelten iar und tag […] (6.09.1563); Es sein am bemelten tag für einem 
ersamen weisen raath erschienen die […] (23.05.1565). 

3.3 Antragsteller/-in und Ziel seines / ihres Stadtkanzleibesuchs 

Der oben erwähnten Introduktion folgen die Informationen zum Antrag-
steller bzw. zu den Antragstellern, der/die mit einer Bitte oder einem Antrag 
in die Stadtkanzlei kam/-en. Eben darin sieht man überdeutlich die referen-
tielle Funktion der Sprache, weil diese Beschreibung die ganze Situation ver-
sprachlicht. Zum Vorschein kommen hier auch die Verhältnisse des konkre-
ten Protokolltextes mit anderen Texten [z. B. mit einem Testament 
(17.11.1564) oder einem Teilungsvertrag (20.05.1552)] oder mit der außer-
sprachlichen und außerrechtlichen Realität [z. B. mit dem Streit um Teiche 
(29.06.1557), mit den Regelungen der Benutzung der Tür und des Kellers 
(9.09.1563) oder mit den Statuten der Hermannstädter Schröter 
(8.12.1564)]. In diesen Abschnitten werden immer die Namen der Stadt-
kanzleibesucher sowie deren Hauptproblem und Umstände ihrer Ankunft in 
der Stadtkanzlei umrissen, z. B. 
— Im jar 1556 am 14 tag Augusti ist für uns im ratthaus erschienen der erbar 

man Leonardus Prostöffer von der Hermannstadt und hat uns angeczeigt 
wie das in der Rÿchsbar gasseb ein haus blieben were von Steffen Naÿstet-
ter, und das selb haus wer durch die brunsth vergangen und es were auch 
von genannten Steffen Naÿstetter ein erbligen ein madchÿn blieben […] 
(14.08.1556); 

— 1561 am 23 Aprilis/ Mir bürgermeÿster, richter und radtgeschworne bur-
ger in der Hermanstadt thuen hiemit zu kundt, das der erbar man Peter 
Kÿrschner von Nösen fur uns in unserm sitzenden radt erschienen ist, hat 
fur uns geladen den erbarn Jung Hannes Homlescher unsern mitburger, in 
welchs abwesen ist in seinem namen und personen erchienen der erbar 
Lenart Kremer zu gleich unser mitburger, alda hat der furbestimpt Peter 
Kyrschner den gemelten Hannes Homlescher des halben darin er itzt wonet 
angeklagt […] (23.04.1561); 

— Es sein am bemelten tag für einem ersamen weisen raath erschienen die 
ersamen Steffen Bierkoch, Lucas Miles und Ursula die Antonÿ Schirmerin 
alle czugleich mittburger in der Hermestatt und haben ihre beschwernus 
klaglicher weis fürgetragen und angeczeigt, wie sie […] (23.05.1565). 
Wie bereits angedeutet, betreffen diese Textpassagen die Regelungen 

zum streitigen und unstreitigen Erwerb des Eigentums und des Besitzes, an-
dererseits die Regelungen zur rechtlichen und tatsächlichen Benutzung der 
Sachen sowie die Regelungen zur Ausübung des Eigentumsrechts und des 
Besitzes, u. a. Beglaubigung des Teilungsvertrags der Güter oder des Testa-
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mentes, Bewilligung des Haustausches, Verkauf des verbrannten Hauses, Zu-
rückweisung der Ansprüche einer Person, Genehmigung zur Inbesitznahme 
des Hauses und des Hofes, Teilung des Vermögens, Klage gegen eine Person, 
Antrag auf Eintragung einer Erklärung ins Stadtbuch, usw. 

3.4 Ausgang mit der Bemerkung über die Einschreibung  
des Protokolls ins Stadtbuch  

Der Hauptteil verbindet sich flüssig mit dem Ausgang des Protokolls, in 
dem sich die Bemerkung mit der Information befindet, dass die gegebene 
Sache erledigt ist und die entsprechende Verzeichnung ins Stadtbuch einge-
tragen wird. Ab 1563 erscheint jedoch solch ein Passus immer seltener. Seit 
dieser Zeit kommen manchmal lat. Bemerkungen vor. Hier und da wird auch 
an das in der Datierung genannte Datum angeknüpft:  
— […] Dieses zu urkundtt krafft und macht haben mirs hierein ins stadtbuch 

lassen einschreiben am 17 tag Julÿ im jar nach Christi geburtt 1556. […] 
(17.07.1556); 

— […] des zu urkundt haben mirs hierin in das stattbuch lassen inschreiben. 
Die et anno ut supra. […] (14.08.1556);  

— […] und haben an uns bittlich begerett, auff das mÿr solchs zum gedechtnus 
und zu einer fürderungk irer gerechtigkeitt in das stattbuch liessen ein-
schreiben, im jar und tag wie oben. […] (31.03.1557);  

— […] Ad instanciam utriusque partis huic libro inserta. […] (9.09.1563); […] 
Quae uberiorem ad cautelam ad insatnciam Helteniensium in istius urbis 
protocollon fideliter annotate et introscripta sunt. […] (23.02.1564); 

— […] Quod ad instantiam partium in protocolon hoc pro uberiori cautela as-
siganvimus. […] (6.07.1565). 

3.5 Kolophon mit Unterschrift 

Unter jedem Protokoll wird ein stets auf Latein verfasstes Kolophon plat-
ziert, dem häufig die Auskunft über den Namen des Notars zu entnehmen ist:  
— Ex commissione dominorum senatorum Joannes Rhyssus Coronensis nota-

rius Cibiniensis scripsit. (17.07.1556); 
— Ex commissione dominorum senatorum scriptum. (20.03.1562);  
— Ex commissione senatus Cibiniensis Michael Siglerus notarius propria. 

(6.09.1563);  
— Ex commissione senatus Cibiniensis. (17.03.1564, 16.02.1565, 6.07.1565, 

27.07.1565); 
In den Protokollen sind ebenfalls die Zahlen im arabischen Zahlensystem 

zu begegnen: Außer Datierungen und Zeitmessung betrifft dies beispiels-
weise die Angabe der Anzahl von Dingen, z. B. […] nit mehr den 2 gericht ge-
ben. […] (16.02.1565) oder der Preise für etwas, die immer samt den Wäh-
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rungseinheiten (Floren, Denar = fl., d.) stehen, z. B. fl. 19 d. 45 (20.05.1552), 
fl. 120 (18.11.1556), […] umb fl. 65 auff 4. Jar zubezalen, […] (25.06.1557) 
erscheinen. In den einzelnen Eintragungen lassen sich ebenfalls die lat. lexi-
kalischen Elemente feststellen, z. B. […] Hec ille. […] (25.09.1560), […] etc. 
(20.04.1562). 

4 Phonem-Graphem-Korrespondenzen 

Die phonematisch-graphematische Untersuchung des Korpus wies un-
zweideutig nach, dass im Fall der analysierten Protokolle ein typisch fnhd.14 
Text vorliegt. Zwar zeigen sich zahlreiche graphische, aus dem Fehlen der 
allgemeingültigen Rechtschreibung resultierende Inkonsequenzen, aber bei 
der Berücksichtigung der Entstehungszeit und des Entstehungsortes der 
analysierten Archivalien lässt sich konstatieren, dass sie im omd.15 Dialekt-
kreis sächsischer Tradition entstanden. Hierbei darf keinesfalls vergessen 
werden, dass der Schreibusus für eine bestimmte (Stadt-)Kanzlei emblema-
tisch war, in der ein gegebener Schreiber nicht selten mit der nur ihm eige-
nen traditio scripta tätig war. Unabhängig davon kann jedoch auf alle erwar-
teten und in den Texten vorgefundenen standardsprachlichen fnhd. Merk-
male und Lautwandelprozesse im Bereich des Vokalismus hingewiesen wer-
den, die eben die omd. Provenienz der Texte in ihrer sächsischen Prägung 
bezeugen. Dabei sei jedoch anzumerken, dass die Frequenz konkreter 
Schreibungsmöglichkeiten nicht bestimmbar ist: fnhd. Diphthongierung: [i:, 
y:, u:] > [aɪ, ɔɪ, aʊ]: einschreiben, wein, sein (Pron., V.); fnhd. Monophthongie-
rung: [ie, uo, ʏe] > [i:, u:, y:]: thailbrieff, liessen, hieruber; fnhd. Vokalsenkung: 
[ɪ, ʏ, ʊ] > [ɛ, œ, ɔ]: solch, söllen, mönch, sonder; fnhd. Labialisierung ([ɪ] > [ʏ]16: 
ehrwurdig, funffhundert; fnhd. Quantitätveränderungen17: Dehnung: hin-

                                                 
14 fnhd. – frühneuhochdeutsch. 
15  omd. – ostmitteldeutsch. 
16  Die entgegengesetzte, eher mundartliche Entrundung (Entlabialisierung) der ursprünglich 

gerundeten Vokale ([ø:, œ, y:, ʏ, œʏ, ʏɛ] > [e:, ɛ, i:, ɪ, eɪ/aɪ, iɛ]) ist schon im 12. Jh. im Bairi-
schen und erst im ausgehenden 16. Jh. bzw. zu Beginn des 17. Jh. in den omd. Dialekten 
vorzufinden. Im Text der Hermannstädter Protokolle gibt es aber keine Belege dafür, an-
hand deren man eine Feststellung dazu formulieren könnte (mehr dazu: Owsiński, „Zur 
Realisierung der standardsprachlichen vokalischen Neuerungen des Frühneuhochdeut-
schen im Text der Hermannstädter Protokolle (1552–1559)“, „Adnotacja w parafialnym 
Liber Natorum (1864–1869) jako rodzaj tekstu“). 

17  An dieser Stelle sei zu bemerken, dass die Mehrheit der Belege mit keinem Quantitätsindi-
kator versehen wurde. Sporadisch ist er aber feststellbar (s. Beispiele oben). Auch nicht 
belanglos ist die nachfolgende Konstatierung: „Wenn man jedoch die Dauer des Dehnungs-
prozesses mit seiner geographischen Verbreitung sowie die Entstehungszeit und den Ent-
stehungsort der zu analysierenden Archivalien mitberücksichtigt, kann man annehmen, 
dass der Dehnungsprozess zwar realisiert wurde, aber in der Graphie kein Echo fand. Im 
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fahrt (1560), befehl, begehr (1556, 1557, 1559), mehr (1556), friden (1552) 
vs. frieden (1556), friedlich (1558); Kürzung: nachlassen, gedachter, ge-
bracht, pffarherr; Fusion der alten und neuen Diphthonge: kleinesten, ainem, 
thail, angeczaigt vs. einschreiben, sein (Pron.), weiser (Adj.), czeӱtt; haus-
frauen, gebrauchen, kauff, glauben vs. außgenomen, auff, hauß, maur, bauen; 
hauptern vs. heutigen, czeugnis, newe, ffreundt. Der Schwa [ǝ] im Auslaut = <e>: 
ire, beӱde, alte, weӱße ‚weise‘18. Alle übrigen Endsilben erscheinen schon in 
ihren uniformierten Gestalten mit <-e->. Das mhd. <-ec> wird immer mit  
(-ig) wiedergegeben. Gelegentlich sind auch die Synkopierungen anzutref-
fen, z. B. unserm, habn, kindts, begert. 

Darüber hinaus lassen sich ebenfalls einige wenige dialektale Sprachei-
gentümlichkeiten vorfinden: Verdumpfung [a:] > [o:] = <o> bzw. (ö): gethon, 
hernoch, schwoger, schuöger; Monophthongierung des alten Diphthongs  
[ei] > [e:] = <e> bzw. (ee): czwen, zwee, telthen; schlesische Kontraktion:  
[a:] = <a>: han ‚haben‘ und [aɪ] = (eӱ) (Bochenek/Dräger 2009, S. 327): bur-
germeӱster, getheӱtiget; Öffnung des [o] / [ɔ] > [ɑ] und des [o:] > [a:]: her-
nachmals; Senkung [i:] > [e:] = <e>: hernach, hernachmals, ernach, schweger 
(mehr dazu: Owsiński, „Zur Realisierung der standardsprachlichen vokali-
schen Neuerungen des Frühneuhochdeutschen im Text der Hermannstädter 
Protokolle (1552–1559)“, „Zur Realisierung der standardsprachlichen voka-
lischen Lautwandelprozesse des Frühneuhochdeutschen im Text der Her-
mannstädter Protokolle (1560–1565)“). 

5  Abschließendes 

Den Untersuchungsergebnissen ist zu entnehmen, dass sich der analy-
sierte Text der Hermannstädter Protokolle als frappierendes, noch nicht 
textlinguistisch analysiertes Textmuster aus jenem geographischen Gebiet 
zeigt. Einerseits bietet er den kulturwissenschaftlichen Einblick in die Le-
bensbedingungen der Bewohner von Hermannstadt, andererseits darf er als 
vorzügliche und wertvolle Grundlage für die sprachgeschichtliche Erfor-
schung der deutschen Sprache in Rumänien angesehen werden. Die tief-
gründige, textlinguistisch fundierte Analyse zeigt den Kanzleistil der Schrift-
stücke mit deren konstanten Merkmalen auf. Somit lässt sich das Protokoll 

                                                 
Falle von wer ‚(er) wäre‘ oder were (1560) ist die Beseitigung des grammatischen Wech-
sels sichtbar, was die Ausgleichsbewegung auch innerhalb der Vokalquantität mit hohem 
Sicherheitsgrad vermuten lässt (vgl. auch oben), und durch sporadisch vorhandene Belege 
bewiesen werden kann, z. B. (1564) waar ‚(er) war‘“ (Owsiński, „Zur Realisierung der stan-
dardsprachlichen vokalischen Lautwandelprozesse des Frühneuhochdeutschen im Text 
der Hermannstädter Protokolle (1560–1565)“ 249). 

18  Apokopierungen: bitt, frag, sach, best, weӱß ‚weise‘, stub, schad, leuth, jung ‚Junge‘, theur. 
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als Textsorte klassifizieren, die durch folgende Elemente konstituiert wird: 
(1) Datierung, (2) Introduktion, (3) Antragsteller und Ziel seines / ihres 
Stadtkanzleibesuchs, (4) Ausgang mit der Bemerkung über die Einschrei-
bung des Protokolls ins Stadtbuch (fakultativ erneute Datumsangabe) und 
(5) Kolophon mit Unterschrift.  

Hinsichtlich des Inhalts lassen sich die analysierten Archivalien als de-
skriptiver Informationstransfer betrachten, bei dem die semantisch-prag-
matische Funktion, die memorative Funktion und die Beweisfunktion erfüllt 
werden. Die obigen Schlussfolgerungen konvenieren mit der Feststellung 
von Wojtak („Genologiczna analiza tekstu” 63–64), der zufolge die Textsor-
ten als abstrakte, weit gefasste Modelle der Textorganisation anzusehen 
sind, die sowohl hinsichtlich ihrer Architektonik und Thematik, als auch auf 
der pragmatischen und stilistischen Ebene konstituiert werden. Die so auf-
gefassten Textsorten sind natürlich von den kulturellen, historischen und 
kommunikativen Bedingtheiten abhängig, die einen normativen oder usuel-
len Charakter aufweisen. 

Nicht zu unterschätzen sind auch die Schlüsse zum Entwicklungsstand 
des Deutschen auf dem kolonialen südosteuropäischen Boden, wo sich das 
Omd. in seiner sächsischen Tradition verbreitete, obwohl die Siebenbürger 
Sachsen die Mundart gebrauchten, die dem Ripuarischen, Moselfränkischen 
und Luxemburgischen am ähnlichsten ist (Mantsch 189, Schmid 102–103, 
Schullerus, Owsiński, „Zur Realisierung der standardsprachlichen vokali-
schen Lautwandelprozesse des Frühneuhochdeutschen im Text der Her-
mannstädter Protokolle (1560–1565)“). 

Die dargebotenen Forschungsergebnisse stehen auch mit der Feststel-
lung von Wiktorowicz (Die Textsorte «Testament» in der Krakauer Kanzlei-
sprache“ 163) im Zusammenhang, der bei der Gelegenheit der Untersuchung 
des Testamentes als Textsorte konstatiert, dass die externen kommunikativ-
situativen Züge die Struktur des Textes und der Textsorte beeinflussen, wo-
bei es sich um die veränderlichen gesellschaftlichen Umstände handelt, un-
ter denen ein Text von einem Stadtschreiber niedergeschrieben wird.  

Quellen 

Protokoll vom 20.05.1552 (fol. 157r–158v). 
Protokoll vom 17.07.1556 (fol. 180r–180v). 
Protokoll vom 17.07.1556 (fol. 181r). 
Protokoll vom 14.08.1556 (fol. 181v–182r). 
Protokoll vom 14.08.1556 (fol. 182v). 
Protokoll vom 16.11.1556 (fol. 183r–184v). 
Protokoll vom 18.11.1556 (fol. 184v–185r). 
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Protokoll vom 18.11.1556 (fol. 185v) 
Protokoll vom 17.03.1557 (fol. 189v). 
Protokoll vom 31.03.1557 (fol. 187v). 
Protokoll vom 17.05.1557 (fol. 188r). 
Protokoll vom 25.06.1557 (fol. 188v–189r). 
Protokoll vom 29.06.1557 (fol. 192r). 
Protokoll vom 6.08.1557 (fol. 190r). 
Protokoll vom 6.08.1557 (fol. 190v). 
Protokoll vom 13.10.1557 (fol. 191r–191v). 
Protokoll vom 11.05.1558 (fol. 193v). 
Protokoll vom 4.11.1558 (fol. 194r). 
Protokoll vom 22.05.1558 (fol. 195v). 
Protokoll vom 28.08.1559 (fol. 196r). 
Protokoll vom 1.11.1559 (fol. 196v–197r). 
Protokoll vom 23.08.1560 (fol. 198v–199r). 
Protokoll vom 25.09.1560 (fol. 199v–200v). 
Protokoll vom 28.02.1561 (fol. 201v). 
Protokoll vom 26.03.1561 (fol. 204v). 
Protokoll vom 16.04.1561 (fol. 202r–202v) (Des Frantzen Waldorffer testa-

ments halben). 
Protokoll vom 16.04.1561 (fol. 203r) (Benedik Maurers jaus halben auff der 

Wӱsen). 
Protokoll vom 23.04.1561 (fol. 203v–204r). 
Protokoll vom 28.11.1561 (fol. 205r–205v). 
Protokoll vom 16.03.1562 (fol. 206v). 
Protokoll vom 20.03.1562 (fol. 207r–207v). 
Protokoll vom 20.04.1562 (fol. 208r). 
Protokoll vom 2.11.1562 (fol. 208v). 
Protokoll vom 6.09.1563 (fol. 210r–210v). 
Protokoll vom 9.09.1563 (fol. 211r). 
Protokoll vom 23.02.1564 (fol. 212v). 
Protokoll vom 17.03.1564 (fol. 213r–213v). 
Protokoll vom 17.11.1564 (fol. 213v–214r). 
Protokoll vom 17.11.1564 (fol. 214r–214v). 
Protokoll vom 17.11.1564 (fol. 214v). 
Protokoll vom 17.11.1564 (fol. 214v–215r). 
Protokoll vom 8.12.1564 (fol. 215r–215v). 
Protokoll vom 16.02.1565 (fol. 216v–218r). 
Protokoll vom 7.04.1565 (fol. 218r–218v). 
Protokoll vom 16.05.1565 (fol. 219r–219v). 
Protokoll vom 23.05.1565 (fol. 220r–220v). 
Protokoll vom 18.06.1565 (fol. 220v). 
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Protokoll vom 6.07.1565 (fol. 221r–221v). 
Protokoll vom 6.07.1565 (fol. 221v–222r). 
Protokoll vom 27.07.1565 (fol. 222v–223r). 
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